
Bachelor (Bearbeitungszeit: 3 Monate) Master (Bearbeitungszeit: 6 Monate)

Antrag aufgrund von Prüfungen für den Bachelorstudiengang Antrag aufgrund von Prüfungen

1 Woche pro Prüfung (Teilnahmenachweis erforderlich),  max. 4 Wochen Nicht möglich 

gilt nicht für Zusatzprüfungen

Antrag aufgrund von technischen

Problemen, die der Studierende nicht selbst zu 

verantworten hat.

Antrag aufgrund von technischen

Problemen, die der Studierende nicht selbst 

zu verantworten hat.

max. 1 Monat max. 2 Monate

Antrag aufgrund von Krankheit (APO § 11 Absatz 3 Satz 8) Antrag aufgrund von Krankheit 

max. 6 Wochen (Attest erforderlich) max. 2 Monate (Attest erforderlich)

Antrag aufgrund Sonstiger Probleme Antrag aufgrund Sonstiger Probleme

(z. B. Todesfall innerhalb der Familie (1. Grad*)/ (z. B. Todesfall innerhalb der Familie (1. Grad*)/

Nachweis erforderlich) Nachweis erforderlich)

Verschiedene Gründe kombiniert Verschiedene Gründe kombiniert

Bei Anträgen aus verschiedenen

Gründen (s. oben), ist eine maximale

Verlängerung von 1 Monat möglich. 

Mit Krankheitsattesten bis zu

6 Wochen insgesamt.

Bei Anträgen aus verschiedenen

Gründen (s. oben), ist eine maximale

Verlängerung von 2 Monaten möglich.

*) 1. Grad: Eltern + Geschwister Gültig ab 01.04.2021 - SS2021

  

 

     Verlängerung der Abgabefrist von Abschlussarbeiten - bis zu 1/3 der normalen Bearbeitungszeit
(APO § 14 Absatz 5 Satz 3)



  

 



 

 


